
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge, die wir – 

Relias Learning GmbH, Luisenstr. 46, 10117 Berlin – mit unseren Verkäufern über die von ihnen 

angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferun-

gen, Leistungen oder Angebote, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. In 

Bezug auf Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen gelten sie unab-

hängig davon, ob der Verkäufer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 

BGB). 

 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen in der zum Zeit-

punkt der Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Verkäufer zuletzt in Textformmitgeteilten 

oder über Relias.de abrufbaren Fassung. 

 

(3) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende 

oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers oder Dritter werden nur dann 

und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir auf ein 

Schreiben (zB Auftragsbestätigung) Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Verkäufers 

oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen.  

 

(4) Der Versand von Waren oder die Bereitstellung von Software oder Services durch den Verkäufer 

oder der Beginn von Dienstleistungen als Reaktion auf eine Bestellung durch uns stellen die An-

nahme der Allgemeinen Einkaufsbedingungen dar. 

 

(5) Individuelle Vereinbarungen (zB Rahmenlieferverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) und 

Angaben in unserer Bestellung haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen. 

 

(6) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf einen Vertrag (z.B. Frist-

setzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser Allgemei-

nen Einkaufsbedingungen schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Ledig-

lich klarstellend wird darauf hingewiesen, dass Nachrichten über elektronische Kommunikations-

einrichtungen (z.B. Chatprogramme, SMS) diesen Anforderungen nicht genügen. Gesetzliche 

Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Er-

klärenden bleiben unberührt.  

 

(7) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne 

eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allge-

meinen Einkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen wer-

den. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung, je nachdem, was spä-

ter eintritt, als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (zB Schreib- oder Rechenfehler) und Un-

vollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Verkäufer zum 

Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Ver-

trag als nicht geschlossen.  

 

(2) Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu 

bestätigen oder insbesondere durch Versendung der Ware oder Bereitstellung der Services oder 

Software vorbehaltlos auszuführen (Annahme). 



 

(3) Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns. 

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Die in der Bestellung angegebene Liefer- bzw. Leistungszeit ist bindend.  

 

(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Liefer- bzw. Leis-

tungszeit nicht eingehalten werden kann. 

 

(3) Im Falle des Liefer- bzw. Leistungsverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbeson-

dere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt 

der Leistung zu verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Verkäufer das Recht zu, uns 

nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm 

geschuldete Leistung durch Dritte erbringen zu lassen. Der Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko 

für seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.  

 

(2) Die Lieferung von Waren hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. 

Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an 

unseren Geschäftssitz in Berlin zu erfolgen.  

 

(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht erst mit 

Übergabe am Bestimmungsort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den 

Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vor-

schriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn 

wir uns im Annahmeverzug befinden.  

 

(4) Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Verkäufer 

muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mit-

wirkung unsererseits eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu 

erfolgen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Ver-

käufers auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers spätestens mit Kaufpreis-

zahlung für die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreis-

zahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung er-

mächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvorbe-

halts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbeson-

dere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbe-

halt. 

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend, sofern wir uns nicht mit dem Verkäufer über-

einstimmend auf einen anderen Preis geeinigt haben.  

 

(2) Alle Preise verstehen sich einschließlich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, wenn 

diese nicht gesondert ausgewiesen ist.  



 

(3) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis die Lieferung frei Haus, ein-

schließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung an den Verkäufer bedarf besonderer 

Vereinbarung. 

 

(4) Rechnungen sind via E-Mail an 4431@invoice.bertelsmann.de zu stellen. 

 

(5) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der vereinbarte Preis innerhalb von 30 Kalendertagen 

ab vollständiger Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie 

Zugang einer ordnungsgemäßen, insbesondere den Bestimmungen des UStG entsprechenden Rech-

nung ohne Abzug fällig. Bei Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser Über-

weisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für Verzögerungen durch 

die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir außer im Falle vorsätzlichen Handelns nicht 

verantwortlich. 

 

(6) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen ist unsere Bestellnummer 

anzugeben. Unterlässt der Verkäufer dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der 

Bearbeitung nicht von uns zu vertreten. In diesem Fall verlängern sich die in Abs. 4 genannten 

Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung. 

 

(7) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen iSv § 353 HGB. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzli-

chen Vorschriften. 

 

(8) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen 

uns im gesetzlichen Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhal-

ten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den 

Verkäufer zustehen. 

 

(9) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur gegenüber rechtskräftig fest-

gestellten oder unbestrittenen Gegenforderungen. 

§ 7 Gewährleistungsansprüche 

(1) Alle Lieferungen und Leistungen haben dem zum Zeitpunkt der Leistungserbringung maßgebli-

chen Stand der Technik und Sicherheit zu entsprechen. Erbringt der Verkäufer Dienstleistungen, 

gewährleistet er, dass er für deren Erbringung ausschließlich hinreichend erfahrene und qualifizier-

ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Nutzung der jeweils aktuellsten Technologien einsetzt, 

die Dienstleistungen dem vertraglich jeweils vereinbarten oder dem vertragstypischen Zweck ent-

sprechen und von uns uneingeschränkt für diese Zwecke verwendet werden können. 

 

(2) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und Minderlie-

ferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) bzw. von er-

brachten Dienstleistungen und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die 

gesetzlichen Vorschriften und, ausschließlich zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Ergänzungen 

und Klarstellungen.  

 

(3) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer insbesondere dafür, dass die Ware bei Ge-

fahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit 

gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder 

Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher 

Weise wie diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht 

dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Verkäufer oder vom Hersteller 

stammt.  
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(4) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Verkäufer die 

Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer 

Beschaffenheitsvereinbarung gemäß Abs. 2 oder sonstigen Produktbeschreibungen des Herstellers 

oder in seinem Auftrag, insbesondere im Internet, in der Werbung oder auf dem Warenetikett, 

ergibt.  

 

(5) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Erkundigungen über etwaige Mängel sind wir 

bei Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns 

Mängelansprüche daher auch dann uneingeschränkt zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss 

infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.  

 

(6) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 

377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, 

die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Liefer-

papiere offen zu Tage treten (zB Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei 

unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme verein-

bart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Un-

tersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Ge-

schäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbe-

schadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als unver-

züglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offen-

sichtlichen Mängeln, ab Lieferung abgesendet wird. 

 

(7) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 6 gilt: Kommt der Verkäufer 

seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nach-

besserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung) – innerhalb einer von 

uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom 

Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss 

verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (zB 

wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt un-

verhältnismäßiger Schäden), bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir 

den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.  

 

(8) Der Ort der Nacherfüllung ist, soweit nichts anderes vereinbart, unser Geschäftssitz. Die zum Zwe-

cke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Verkäufer auch dann, 

wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei un-

berechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn 

wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

 

(9) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur 

Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.  

§ 8 Freistellung 

Der Verkäufer verpflichtet sich, uns (sowie jedes mit uns verbundene Unternehmen) von jeglicher Haf-

tung gegenüber Dritten bzw. Haftungsansprüchen von Dritten, die durch die Herstellung, Lieferung oder 

Lagerung der Waren oder durch das Bereitstellen von Software und Services entstehen, freizustellen. Er 

ist verpflichtet, uns zur Abgeltung berechtigter Ansprüche geleistete Zahlungen zu erstatten. Die Frei-

stellungs- und Erstattungspflicht gilt nicht, sofern das zugrundeliegende Ereignis nachweisbar auf ein 

grob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten von uns oder eines unserer Angestellten, Vertreter, 

Erfüllungsgehilfen oder mit uns verbundener Unternehmen beruht. Der Verkäufer ist verpflichtet, uns 



unverzüglich von gegen ihn erhobenen Klagen oder der Geltendmachung von Ansprüchen in Kenntnis 

zu setzen und auf unser Verlangen hin alle diesbezüglichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  

 

§ 9 Haftpflichtversicherungsschutz 

Der Verkäufer verpflichtet sich auf eigene Kosten zum Abschluss und zur Unterhaltung einer umfassen-

den Haftpflichtversicherung einschließlich Produkthaftpflicht bei einem renommierten Versicherungs-

unternehmen mit einer Mindestdeckungssumme in Höhe von fünf Millionen Euro pro Schadensfall. 

Eine solche Versicherung hat sich auf verbundene Unternehmen des Verkäufers zu erstrecken, soweit 

diese mit einer Dienstleistung befasst sind, die unter diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen fällt.  

§ 10 Geheimhaltung 

(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche ihm von uns für 

diesen Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen einen Zeitraum von drei Jah-

ren nach dem Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistung geheim zu halten und nur zur Ausführung der 

Bestellung zu verwenden. Er wird die genannten Unterlagen der Abwicklung der Bestellung oder 

der Erledigung von sich darauf beziehenden Anfragen auf Verlangen umgehend an uns zurückge-

ben.  

 

(2) Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt für alle unsere vertraulichen Informationen, sei es in ihrer 

ursprünglichen oder in einer abgeleiteten Form, und einschließlich Informationen Dritter, zu deren 

Geheimhaltung wir verpflichtet sind.  

 

(3) Die vorstehenden Regelungen betreffen nicht die Weitergabe geschützter oder vertraulicher Infor-

mationen an Dritte, von denen der Verkäufer nachweisen kann, dass diese dem Verkäufer oder sei-

nen Vertretern vor Erhalt der Bestellung bekannt waren, vom Verkäufer oder seinen Vertretern 

rechtmäßig auf andere Weise als durch Offenlegung durch uns erlangt wurden oder ohne Verschul-

den des Verkäufers öffentlich bekannt wurden. 

 

(4) Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Verkäufer in Pressemitteilungen, Werbe-

material, Broschüren etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen.  

 

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, wenn die Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist. In 

diesem Fall stellt uns der Verkäufer Kopien der Offenlegung zur vorherigen Prüfung und Stellung-

nahme durch uns zur Verfügung.  

 

(6) Der Verkäufer wird seine Lieferanten entsprechend diesem § 10 verpflichten.   

§ 11 Abtretung 

Außer im Bereich des § 354a HGB darf der Verkäufer ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 

in keiner Weise seine Leistungspflicht delegieren oder seine Rechte oder Pflichten aus dem Vertragsver-

hältnis an Dritte abtreten.  

§ 12 Einhaltung von Gesetzen 

(1) Der Verkäufer verpflichtet sich, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis die jeweils für ihn 

maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere Antikorruptions- 

und Geldwäschegesetze sowie kartellrechtliche, arbeits- und umweltschutzrechtliche Vorschriften.  

 

(2) Der Verkäufer wird sicherstellen, dass die von ihm gelieferten Produkte allen maßgeblichen Anfor-

derungen an das Inverkehrbringen in der Europäischen Union und im Europäischen 



Wirtschaftsraum genügen. Er hat uns die Konformität auf Verlangen durch Vorlage geeigneter Do-

kumente nachzuweisen. 

 

(3) Der Verkäufer wird alle Richtlinien, Verfahren und Programme einhalten, die ihm von uns zur Ver-

fügung gestellt werden. Insbesondere wird der Verkäufer den hier einsehbaren Bertelsmann Supp-

lier Code of Conduct einhalten.  

 

(4) Der Verkäufer wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung der in diesem § 12 

enthaltenen, den Verkäufer treffenden Verpflichtungen durch seine Lieferanten sicherzustellen. 

§ 13 Teilweise Unwirksamkeit 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen berührt nicht 

die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch solche wirksa-

men Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung so 

weit wie möglich zu verwirklichen.  

§ 14 Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, 

soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelan-

sprüche drei Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung 

mit der Abnahme. Die dreijährige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus 

Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter 

(§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln unsererseits verjähren 

darüber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte sein Recht auf dingliche Herausgabe – insbeson-

dere mangels Verjährung – noch gegen uns geltend machen kann.  

 

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten – im ge-

setzlichen Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels 

auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche 

Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts 

im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt. 

§ 15 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Für diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem 

Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Ein-

heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz in Berlin Erfüllungsort. 

 

(3) Ist der Verkäufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Ge-

richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz 

in Berlin. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch 

in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen All-

gemeinen Einkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Ge-

richtsstand des Verkäufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu aus-

schließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.  
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